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Gesetz zur Neuordnung des
Kinder- und Jugendhilferechts
(Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz - KJHG)
in der Fassung vom 8.12.1998 (BGB Bl. I S. 3546)

(Auszug: §§ 1-4, 11-14, 69-71, 73-75, 78-80)

Erster Teil: Ergänzung und Änderung
des Sozialgesetzbuchs

Artikel 1: Sozialgesetzbuch (SGB)

Achtes Buch (Vlll): Kinder- und Jugendhilfe

Erstes Kapitel: Allgemeine Vorschriften

§ 1 Recht auf Erziehung,
Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach
Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Er-
ziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für jun-
ge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder
zu schaffen.

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe umfaßt Leistungen und andere Aufga-
ben zugunsten junger Menschen und Familien.

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit

und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
(§§ 11-14),

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Fami-
lie (§§ 16-21),

3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Tagespflege (§§ 22-25),

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
(§§ 27-35, 36, 37, 39, 40),

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-
che und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39,
40),

6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41).

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(§ 42),
2. die Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen

ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten
(§ 43),

3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme
der Pflegeerlaubnis (§ 44),

4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme
der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung so-
wie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die
damit verbundenen Aufgaben (§§ 45-47, 48a),

5. die Tätigkeitsuntersagung (§ 48, 48a),
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormund-

schafts- und den Familiengerichten (§ 50),
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur An-

nahme als Kind (§ 51),
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendge-

richtsgesetz (§ 52),
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei

Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vor-
mündern (§§ 52a, 53),

10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme
der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormund
schaften (§ 54),

11. Beistandschaft, Amtspflegeschaft, Amtsvormund
schaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts (§§
55 bis 58),

12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59),
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60).

§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Viel-
falt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen
und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeits-
formen.

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der
freien Jugendhilfe und von Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe erbracht. Leistungsverpflichtungen, die durch dieses
Buch begründet werden, richten sich an die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe.

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern
der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. Soweit dies
ausdrücklich bestimmt ist, können Träger der freien Jugend-
hilfe diese Aufgaben wahrnehmen oder mit ihrer Ausfüh-
rung betraut werden.

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe
mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugend-
hilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien part-
nerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbstän-
digkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durch-
führung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Or-
ganisationsstruktur zu achten.

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe
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betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll
die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen ab-
sehen.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe
nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die ver-
schiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.

Zweites Kapitel: Leistungen der Jugendhilfe

Erster Abschnitt: JUarbeit, JUsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

§ 11 Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwick-
lung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfü-
gung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitge-
staltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und
zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem
Engagement anregen und hinführen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Grup-
pen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der
Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.
Sie umfaßt für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene
Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, po-

litischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, natur-
kundlicher und technischer Bildung,

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugend-

arbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die
das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem
Umfang einbeziehen.

§ 12 Förderung der Jugendverbände

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbän-
de und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungs-
gemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern.

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugend-
arbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemein-
schaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf
Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglie-
der ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Men-
schen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendver-
bände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und
Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und
vertreten.

§ 13 Jugendsozialarbeit

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträch-
tigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewie-
sen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädago-
gische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und

berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und
ihre soziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht
durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Or-
ganisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpäd-
agogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem
Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an
schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei
der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädago-
gisch begleiteten Wohnformen angeboten werden. In die-
sen Fällen sollen auch der notwendige Unterhalt des jun-
gen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach Maß-
gabe des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulver-
waltung, der Bundesanstalt für Arbeit, der Träger betrieb-
licher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger
von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden

Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-
schen führen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser be-
fähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden
Einflüssen zu schützen.

Fünftes Kapitel: Träger der Jugendhilfe,
Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung

Erster Abschnitt:
Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugend-
ämter, Landesjugendämter

(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtlichen
und überörtlichen Träger. Örtliche Träger sind die Kreise
und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, wer über-
örtlicher Träger ist.

(2) Landesrecht kann regeln, daß auch kreisangehörige
Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trägern bestimmt wer-
den, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Auf-
gaben nach diesem Buch in den anderen Gemeinden des
Kreises sichergestellt wird, falls der Kreis dazu nicht in der
Lage ist; wird durch kreisangehörige Gemeinden als örtli-
che Träger das gesamte Gebiet eines Kreises abgedeckt, so
ist dieser Kreis nicht örtlicher Träger.

(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch
errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt, jeder über-
örtliche Träger ein Landesjugendamt.
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(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere überörtliche Trä-
ger können, auch wenn sie verschiedenen Ländern ange-
hören, zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame
Einrichtungen und Dienste errichten.

(5) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände,
die nicht örtliche Träger sind, können für den örtlichen Be-
reich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. Die Planung
und Durchführung dieser Aufgaben ist in den wesentlichen
Punkten mit dem örtlichen Träger abzustimmen; dessen Ge-
samtverantwortung bleibt unberührt. Für die Zusammenar-
beit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4,
74, 76 u. 77 entsprechend. Landesrecht kann Näheres regeln.

§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landes-
jugendamts

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den
Jugendhilfeausschuß und durch die Verwaltung des Jugend-
amts wahrgenommen.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der
öffentlichen Jugendhilfe werden vom Leiter der Verwaltung
der Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter
der Verwaltung des Jugendamts im Rahmen der Satzung
und der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des
Jugendhilfeausschusses geführt.

(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch den
Landesjugendhilfeausschuß und durch die Verwaltung des
Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der dem
Landesjugendamt zur Verfügung gestellten Mittel wahrge-
nommen. Die Geschäfte der laufenden Verwaltung werden
von dem Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts im
Rahmen der Satzung und der Beschlüsse des Landesjugend-
hilfeausschusses geführt.

§ 71 Jugendhilfeausschuß, Landesjugendhilfe-
ausschuß

(1) Dem Jugendhilfeausschuß gehören als stimmberechtig-
te Mitglieder an

1. mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglie-
der der Vertretungskörperschaft des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe oder von ihr gewählte Frau-
en und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind,

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen
und Männer, die auf Vorschlag der im Bereich des
öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten
Träger der freien Jugendhilfe von der Vertre-
tungskörperschaft gewählt werden; Vorschläge der
Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände sind
angemessen zu berücksichtigen.

(2) Der Jugendhilfeausschuß befaßt sich mit allen Angele-
genheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Men-
schen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und
Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugend-
hilfe,

2. der Jugendhilfeplanung und
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.

(3) Er hat Beschlußrecht in Angelegenheiten der Jugend-
hilfe im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft be-
reitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und
der von ihr gefaßten Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschluß-

fassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugend-
hilfe und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts
gehört werden und hat das Recht, an die Vertretungs-
körperschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf zusam-
men und ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der
Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind öf-
fentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit, berech-
tigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger
Gruppen entgegenstehen.

(4) Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören mit zwei
Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer an,
die auf Vorschlag der im Bereich des Landesjugendamts
wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
von der obersten Landesjugendbehörde zu berufen sind.
Die übrigen Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt.
Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die Zuge-
hörigkeit beratender Mitglieder zum Jugendhilfeausschuß.
Es kann bestimmen, daß der Leiter der Verwaltung der Ge-
bietskörperschaft oder der Leiter der Verwaltung des Ju-
gendamts nach Absatz 1 Nr. 1 stimmberechtigt ist.

Zweiter Abschnitt: Zusammenarbeit mit der
freien Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit

§ 73 Ehrenamtliche Tätigkeit

In der Jugendhilfe ehrenamtlich tätige Personen sollen bei
ihrer Tätigkeit angeleitet, beraten und unterstützt werden.

§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die frei-
willige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen;
sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante
Maßnahme erfüllt,

2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirt-
schaftliche Verwendung der Mittel bietet,

3. gemeinnützige Ziele verfolgt,
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes

förderliche Arbeit bietet.

Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Aner-
kennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 voraus.

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dien-
ste und Veranstaltungen geschaffen werden, um die Ge-
währung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen,
kann die Förderung von der Bereitschaft abhängig gemacht
werden, diese Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen
nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beach-
tung der in § 9 genannten Grundsätze anzubieten. § 4 Abs.
1 bleibt unberührt.

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Ent-
sprechendes gilt, wenn mehrere Antragsteller die Förderungs-
voraussetzungen erfüllen und die von ihnen vorgesehenen
Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befriedigung des Be-
darfs jedoch nur eine Maßnahme notwendig ist. Bei der Be-
messung der Eigenleistung sind die unterschiedliche Fi-
nanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen.
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(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen
der Vorzug gegeben werden, die stärker an den Interessen
der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflußnahme auf
die Ausgestaltung der Maßnahme gewährleisten.

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehre-
rer Träger sind unter Berücksichtigung ihrer Eigenleistun-
gen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Wer-
den gleichartige Maßnahmen von der freien und der öf-
fentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der För-
derung die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die
für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen
Jugendhilfe gelten.

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe
soll auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der Jugendar-
beit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugend-
freizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen.

§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische
Personen und Personenvereinigungen anerkannt werden,
wenn sie

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tä-
tig ist,

2. gemeinnützige Ziele verfolgt,
3. aufgrund der fachlichen und personellen Vorausset-

zungen erwarten läßt, daß er einen nicht unwesent-
lichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der
Jugendhilfe zu leisten imstande ist und

4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes
förderliche Arbeit bietet.

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien
Jugendhilfe hat unter den Voraussetzungen des Absatzes
1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre
tätig gewesen ist.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts sowie die auf Bundesebene zusammengeschlos-
senen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkann-
te Träger der freien Jugendhilfe.

§ 78 Arbeitsgemeinschaften

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung
von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben ih-
nen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie
die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den
Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, daß
die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt wer-
den und sich gegenseitig ergänzen.

Dritter Abschnitt:
Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtver-
antwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewähr-
leisten, daß die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem
Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dien-
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ste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrich-
tungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausrei-
chend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere
auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen. Von den für
die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen
angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine
ausreichende Ausstattung der Jugendämter und der Landes-
jugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Be-
darf entsprechende Zahl von Fachkräften.

§ 80 Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rah-
men ihrer Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzu-
stellen,

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der jungen Menschen und
der Personensorgeberechtigten für einen mittelfri-
stigen Zeitraum zu ermitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vor-
haben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei
ist Vorsorge zu treffen, daß auch ein unvorhergese-
hener Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden,
daß insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld er-
halten und gepflegt werden können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinan-
der abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleis-
tungen gewährleistet ist,

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Le-
bens- und Wohnbereichen besonders gefördert wer-
den,

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Er-
werbstätigkeit besser miteinander vereinbaren kön-
nen.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die an-
erkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen
ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind
sie vom Jugendhilfeausschuß, soweit sie überörtlich tätig
sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen
Trägers vom Landesjugendhilfeausschuß zu hören. Das Nä-
here regelt das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf
hinwirken, daß die Jugendhilfeplanung und andere örtli-
che und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt
werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und
Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rech-
nung tragen.
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Gesetz zur Ausführung des
Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (AG KJHG)

vom 5. Februar 1993
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
21.1.1999 (Nds. GVBl. S. 10)

Erster Abschnitt
Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§ 1

(1) Landkreise und kreisfreie Städte (örtliche Träger) erfül-
len die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem
Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB
VIII) innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises durch das Ju-
gendamt. Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den
Jugendhilfeausschuß und nach Maßgabe des § 70 Abs. 2 SGB
VIII durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen.

(2) Örtliche Träger sind auch solche kreisangehörigen Ge-
meinden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits die
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Absat-
zes 1 erfüllen. Das zuständige Ministerium hat die Bestim-
mung zum örtlichen Träger zurückzunehmen, wenn die
Gemeinde dies beantragt oder ihre Leistungsfähigkeit zur
Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nicht
mehr gewährleistet ist.

(3) Der örtliche Träger hat nach Maßgabe des § 80 SGB VIII
die Jugendhilfeplanung zu erstellen und regelmäßig fort-
zuschreiben.

§ 2

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, gel-
ten die Vorschriften der Niedersächsischen Landkreis-
ordnung oder der Niedersächsischen Gemeindeordnung.

§ 3

(1) Die Vertretungskörperschaft legt für die Dauer der
Wahlperiode fest, ob dem Jugendhilfeausschuß zehn oder
fünfzehn stimmberechtigte Mitglieder angehören. Die Be-
setzung des Jugendhilfeausschusses mit stimmberechtigten
Mitgliedern einschließlich ihrer Vertreter erfolgt nach § 71
Abs. 1 SGB VIII. Dabei soll von den nach § 71 Abs. 1 Nr. 2
SGB VIII zu wählenden Mitgliedern die Hälfte von Trägern
der Jugendarbeit vorgeschlagen worden sein.

(2) Die Hälfte der stimmberechtigten und der stellvertre-
tenden Mitglieder sollen Frauen sein.

(3) Stimmberechtigte Mitglieder, die nicht Mitglied der
Vertretungskörperschaft des örtlichen Trägers sind, müssen
ihre Hauptwohnung im Gebiet der Vertretungskörperschaft
und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

§ 4

(1) Die Satzung bestimmt, daß dem Jugendhilfeausschuß
weitere Mitglieder mit beratender Stimme angehören. In
jedem Fall gehören dem Jugendhilfeausschuß an:

1. die Leiterin oder der Leiter des Jugendamts,
2. die Stadt- oder Kreisjugendpflegerin oder der Stadt-

oder Kreisjugendpfleger,
3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter sowohl der

evangelischen als auch der katholischen Kirche, die
von den zuständigen kirchlichen Behörden vorzu-
schlagen sind, sowie eine Vertreterin oder ein Ver-
treter einer im Zuständigkeitsbereich des örtlichen
Trägers bestehenden jüdischen Kultusgemeinde, die
oder der von dem Landesverband der jüdischen Ge-
meinden von Niedersachsen vorzuschlagen ist,

4. eine Lehrkraft, die von der unteren Schulbehörde
benannt wird,

5. eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter oder
eine Erzieherin oder ein Erzieher aus einer Kinder-
tagesstätte,

6. eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der
Mädchenarbeit erfahrene Frau und

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessen aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher.

Die Zahl der beratenden Mitglieder soll die Zahl der stimm-
berechtigten Mitglieder nicht überschreiten. § 3 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte nimmt an den Sitzungen des Jugend-
hilfeausschusses teil. Sie oder er kann sich vertreten lassen.

(3) Fraktionen und Gruppen der Vertretungskörperschaft,
auf die bei der Verteilung der Sitze nach § 71 Abs. 1 Nr. 1
SGB VIII kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, je ein zu-
sätzliches Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden.

§ 5

Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Jugendhilfeaus-
schuß seine Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neu-
gebildeten Jugendhilfeausschüsse fort. Das gleiche gilt bei
Auflösung der Vertretungskörperschaft.

§ 6

(1) Der Jugendhilfeausschuß beschließt in Angelegenhei-
ten der Jugendhilfe nach Maßgabe des § 71 Abs. 3 SGB VIII,
soweit nicht durch Satzung für bestimmte Gruppen solcher
Angelegenheiten etwas anderes bestimmt ist oder die
Vertretungskörperschaft sich im Einzelfall die Beschlußfas-
sung vorbehalten hat.

(2) Der Jugendhilfeausschuß beschließt über Widersprüche
in Angelegenheiten der Jugendhilfe, sofern nicht die Zu-
ständigkeit der Vertretungskörperschaft gegeben ist, weil
sie in dieser Angelegenheit entschieden hatte. Der Jugend-
hilfeausschuß kann seine Zuständigkeit in Einzelfällen oder
für bestimmte Gruppen solcher Angelegenheiten auf die
Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwaltungs-
beamten übertragen.

(3) Vor der Berufung der Leiterin oder des Leiters des Ju-
gendamts ist der Jugendhilfeausschuß zu hören.

(4) Die Leiterin oder der Leiter des Jugendamts berichtet
dem Jugendhilfeausschuß regelmäßig über die Tätigkeit der
Verwaltung des Jugendamts sowie über die Lage der Ju-
gend im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers. Der
Ausschuß kann von der Leiterin oder dem Leiter des Jugend-
amts die erforderlichen Auskünfte verlangen.
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§ 7

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses üben ihre Tätig-
keit im Rahmen des Gesetzes nach ihrer freien, nur durch
die Rücksicht auf das Gemeinwohl geleiteten Überzeugung
aus. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
Sie sind ehrenamtlich tätig. Der oder die Vorsitzende hat
die Mitglieder auf die ihnen obliegenden Pflichten hinzu-
weisen.

§ 8

Im Jugendamt ist wenigstens eine Stelle für eine hauptamt-
lich tätige Jugendpflegerin oder einen hauptamtlich tätigen
Jugendpfleger einzurichten. Die Stelle darf nur einer Fach-
kraft übertragen werden, die als Sozialpädagogin, Sozialpäd-
agoge, Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter staatlich aner-
kannt ist, oder eine mindestens gleichwertige Ausbildung hat.

Zweiter Abschnitt
Überörtlicher Träger der öffentlichen

Jugendhilfe

§ 9

(1) Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist das
Land. Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch
den Landesjugendhilfeausschuß und durch die Verwaltung
des Landesjugendamts nach Maßgabe des § 70 Abs. 3 SGB
VIII wahrgenommen.

(2) Die Amtszeit des Landesjugendhilfeausschusses ent-
spricht der Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages.

§ 10

(1) Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses sind:
1. die Leiterin oder der Leiter des Landesjugendamts,
2. sechs Personen, die von den im Bereich des Landes-

jugendamts wirkenden und anerkannten Trägern der
freien Jugendhilfe zu benennen sind, davon drei von
Trägern der Jugendarbeit,

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter sowohl der
evangelischen und als auch der katholischen Kirche,
die von den zuständigen kirchlichen Behörden zu
benennen sind, sowie eine Vertreterin oder ein Ver-
treter einer jüdischen Kultusgemeinde, die oder der
vom Landesverband der jüdischen Gemeinden von
Niedersachsen zu benennen ist,

4. drei Vertreterinnen oder Vertreter der Landkreise
oder Gemeinden, die von den kommunalen Spitzen-
verbänden zu benennen sind,

5. eine von dem für Frauenfragen zuständigen Mini-
sterium zu benennende in der Mädchenarbeit erfah-
rene Frau,

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessen aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher, die oder der von
dem für die Eingliederung und Betreuung von Aus-
ländern zuständigen Ministerium zu benennen  ist.

Die Hälfte der Mitglieder sollen Frauen sein.

(2) Das zuständige Ministerium bestellt die in Absatz 1 Nr.
2 genannten Mitglieder sowie für jedes dieser Mitglieder
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Leiterin
oder der Leiter des Landesjugendamts bestellt die in Ab-
satz 1 Nrn. 3 bis 6 genannten Mitglieder und je eine Stell-

vertreterin oder einen Stellvertreter; im Einvernehmen mit
der benennenden Stelle können Mitglieder aus wichtigem
Grund abberufen und für die restliche Dauer der Amtsperi-
ode andere Mitglieder bestellt werden.

(3) Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden des Landesjugendhilfeausschusses
sowie eine Vertreterin oder einen Vertreter.

§ 11

Der Landesjugendhilfeausschuß kann von der Leiterin oder
dem Leiter des Landesjugendamts die erforderlichen Aus-
künfte verlangen und durch ein von ihm beauftragtes Mit-
glied Einsicht in die Akten nehmen.

§ 12

Die bestellten Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses
sind ehrenamtlich tätig. § 7 Satz 1 dieses Gesetzes sowie
die §§ 83 bis 85 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des
Bundes gelten entsprechend.

Dritter Abschnitt
Wahrnehmung örtlicher Aufgaben der

Jugendhilfe durch Gemeinden

§ 13

(1) Gemeinden, die nicht örtliche Träger nach § 1 Abs. 2
sind, können im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger
Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen.

(2) Gemeinden, die Aufgaben nach Absatz 1 wahrnehmen,
bilden einen Jugendausschuß. Gemeinden unter 5.000 Ein-
wohner können von der Bildung eines Jugendausschusses
absehen. Dem Jugendausschuß gehören als beratende Mit-
glieder Personen an, die von den im Bereich der jeweiligen
Gemeinde wirkenden und anerkannten Trägern der freien
Jugendhilfe vorzuschlagen sind.

§ 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Dem örtlichen Träger obliegt die Gesamtverantwortung
für die Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe einschließ-
lich der Verantwortung für die Planung auch insoweit, als
die Gemeinden Aufgaben nach Absatz 1 wahrnehmen. Die
Gemeinden sind an der Jugendhilfeplanung des örtlichen
Trägers zu beteiligen. Sie fördern im Rahmen ihrer Selbst-
verwaltung ergänzend die Angebote der Jugendarbeit (§
11 SGB VIII).

Vierter Abschnitt
Anerkennung als Träger der freien

Jugendhilfe

§ 14

(1) Zuständig für die Anerkennung als Träger der freien
Jugendhilfe ist das Jugendamt, wenn der Wirkungskreis des
Trägers nicht wesentlich über den Zuständigkeitsbereich des
Jugendamts hinausreicht, sonst das Landesjugendamt. Die An-
erkennung erfolgt nach Maßgabe des § 75 Abs. 1 und 2 SGB VIII.

(2) Die Anerkennung eines Trägers erstreckt sich auf die
ihm angehörenden rechtlich unselbständigen Mitglieder-
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gruppen und die ihm zum Zeitpunkt der Anerkennung an-
geschlossenen rechtlich selbständigen Vereinigungen, so-
weit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.
Schließt sich eine rechtlich selbständige Vereinigung einem
Träger an, nachdem dieser anerkannt wurde, so erstreckt
sich die Anerkennung auch auf sie, wenn der Träger den
Anschluß bei der Behörde anzeigt, die seine Anerkennung
ausgesprochen hat, und diese der neu hinzugetretenen Ver-
einigung die Anerkennung nicht innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige versagt. Über die Anerkennung
ist der Vereinigung auf Antrag eine Bescheinigung zu er-
teilen.

Fünfter Abschnitt
Finanzausgleich

§ 15

(Gestrichen)

Sechster Abschnitt
Jugendschutz

§ 16

(1) Die Gemeinden, die ein Jugendamt errichtet haben,
im übrigen die Landkreise, überwachen die Einhaltung der
Vorschriften des Gesetzes über die Verbreitung jugendge-
fährdender Schriften in der Fassung vom 12. Juli 1985
(Bundesgesetzbl. I S. 1502) und des Jugendschutzgesetzes
vom 25. Februar 1985 (Bundesgesetzbl. I S. 425), geändert
durch Artikel 21 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes
vom 28. Juni 1990 (Bundesgesetzbl. I S. 1221), in ihren je-
weils geltenden Fassungen. Die Bediensteten dieser Stel-
len sind befugt, die Räume der in Absatz 3 bezeichneten
Betriebe während der Arbeits-, Betriebs- oder Geschäfts-
zeiten zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen
vorzunehmen und in die geschäftlichen Unterlagen Ein-
sicht zu nehmen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt.

(2) Ist eine Prüfung von Schriften oder Gegenständen, die
ihnen nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften gleichstehen, in den Räu-
men des Betriebes nicht oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten möglich, so sind die Inhaberin oder der Inhaber
und die in den Räumen des Betriebes beschäftigten Perso-
nen verpflichtet, den Bediensteten der in Absatz 1 genann-
ten Stellen diese Gegenstände zur Prüfung außerhalb der
Räume des Betriebes auszuhändigen. Auf Verlangen ist
darüber eine Bescheinigung zu erteilen. Die Gegenstände
sollen spätestens nach fünf Tagen zurückgegeben werden,
wenn nicht nach anderen Vorschriften eine Beschlagnah-
me angeordnet oder beantragt worden ist.

(3) Der Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 unter-
liegen Betriebe, die geschäftsmäßig die in §1 Abs. 1 und 3
des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften genannten Gegenstände

1. verbreiten,
2. öffentlich ausstellen, anschlagen, vorführen oder

sonst zugänglich machen oder
3. anbieten, ankündigen oder anpreisen.

Siebenter Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 17

(1) Die Geltung von Artikel 11 Abs. 1 und Artikel 15 Abs. 1
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) vom 26. Juni
1990 (BundesgesetzbL I S. 1163) wird ausgeschlossen.

(2) Maßnahmen der Frühförderung für Kinder sind unab-
hängig von der Art der Behinderung vorrangig Leistungen
nach dem Bundessozialhilfegesetz und nicht nach dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz.

§ 18

(1) § 72 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
in der Fassung vom 22. Juni 1982 (Nieders. GVBI. S. 229),
zuletzt geändert durch Artikel II des Dritten Gesetzes zur
Änderung des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes vom 17. Dezember 1991 (Nieders. GVBI. S. 363)
und durch Artikel 8 des Gesetzes zur Anpassung des Lan-
desrechts an das Betreuungsgesetz vom 17. Dezember 1991
(Nieders. GVBI. S. 367), wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 Nr. 8 wird am Ende der Punkt durch ein Komma
ersetzt; es wird folgende Nummer 9 angefügt:
„9. die Aufgaben nach §13 des Gesetzes zur Ausführung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.“

2. Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Mit Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden kann die
Samtgemeinde einzelne Aufgaben nach Satz 1 Nr. 9 auf
eine oder mehrere Mitgliedsgemeinden übertragen.“

(2) Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde, die am Tage
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Aufgaben der Jugend-
hilfe im Sinne des § 13 wahrgenommen haben, können die
bisher wahrgenommenen Aufgaben weiter wahrnehmen.

§ 18a

Für die Durchführung der Landesgesetze auf dem Gebiet
der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Fördermaßnahmen
der Kinder- und Jugendhilfe gelten die Vorschriften des
Ersten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend.

§ 19

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1993 in
Kraft. Abweichend hiervon tritt §15 am 1. April 1993 in
Kraft. § 18 ist mit der Maßgabe anzuwenden , daß abwei-
chend von Artikel 11 Abs. 1 KJHG die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz nur bis
zum 31. März 1993 den Leistungen der Jugendhilfe vorge-
hen.

(2) Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für Jugend-
wohlfahrt in der Fassung vom 26. Januar 1990 (Nieders.
GVBI. S. 45), geändert durch Artikel 25 des Niedersächsi-
schen Rechtsvereinfachungsgesetzes 1990 vom 22. März
1990 (Nieders. GVBI. S. 101), tritt mit Ausnahme seines § 28
mit Ablauf des 31. Dezember 1992 außer Kraft. § 28 tritt
mit Ablauf des 31. März 1993 außer Kraft.

(3) Die Jugendhilfeausschüsse sind bis zum 30. Juni 1993
neu zu bilden. Bis zur Neubildung gilt § 5 entsprechend.
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